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E n t w u r f  

Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 und das 
Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz geändert werden 
(arbeitslosenversicherungsrechtlicher Teil des Bundesfinanzrahmen-Begleitgesetzes) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Inhaltsverzeichnis 

Art. Gegenstand 
 
X 1 Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
X 2 Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 
 

Artikel X1 
Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. xx/2012, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 lit. e lautet: 
 „e) Personen, denen eine Alterspension oder eine vergleichbare Leistung zuerkannt wurde oder 

welche die Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension oder eine vergleichbare 
Leistung erfüllen und die daher gemäß § 22 vom Anspruch auf Arbeitslosengeld 
ausgeschlossen sind.“ 

2. Dem § 8 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Auf Personen, die der Anordnung zur ärztlichen Untersuchung gemäß Abs. 2 Folge leisten, sind 

§ 7 Abs. 3 Z 1, Abs. 5, Abs. 7 und Abs. 8, § 9 und § 10 bis zum Vorliegen des ärztlichen Gutachtens zur 
Beurteilung der Arbeitsfähigkeit nicht anzuwenden.“ 

3. Dem § 20 Abs. 1 und dem § 36 Abs. 1 wird jeweils folgender Satz angefügt: 
„Für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der Nach- und Umschulung sowie zur 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt im Auftrag des Arbeitsmarktservice gebührt zur Abgeltung der 
mit der Teilnahme an solchen Maßnahmen verbundenen Mehraufwendungen ein Zusatzbetrag in der 
Höhe von 1,86 € täglich. Der Zusatzbetrag ist jährlich, erstmals für das Jahr 2014, mit dem 
Anpassungsfaktor gemäß § 108f ASVG zu vervielfachen und kaufmännisch auf einen Cent zu runden.“ 

4. Dem § 21 Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 
„Die Obergrenzen erhöhen sich um einen allfälligen Zusatzbetrag zur Abgeltung der mit der Teilnahme 
an Maßnahmen der Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt im 
Auftrag des Arbeitsmarktservice verbundenen Mehraufwendungen.“ 

5. § 22 Abs. 3 lautet: 
„(3) Der Ausschluss des Anspruches gemäß Abs. 1 gilt auch bei Bezug vergleichbarer ausländischer 

Leistungen oder Leistungen internationaler Organisationen, wenn diese hinsichtlich der Zuerkennung 
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einer Ausgleichszulage inländischen Leistungen gleich gestellt sind oder diese (insgesamt) monatlich 
mindestens die Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 lit. a ASVG erreichen.“ 

6. § 23 lautet: 
„§ 23. (1) Arbeitslosen, die die Zuerkennung 

 1. einer Leistung aus dem Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit oder der 
Erwerbsunfähigkeit oder eines Übergangsgeldes aus der gesetzlichen Pensions- oder 
Unfallversicherung oder 

 2. einer Leistung aus einem der Versicherungsfälle des Alters aus der Pensionsversicherung nach 
dem Allgemeinen Pensionsgesetz, dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, dem 
Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz, dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz oder eines 
Sonderruhegeldes nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz 

beantragt haben, kann bis zur Entscheidung über ihren Antrag auf diese Leistungen als Vorschuss auf die 
Leistung Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gewährt werden. 

(2) Für die vorschussweise Gewährung von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ist erforderlich, 
dass 
 1. abgesehen von der Arbeitsfähigkeit, Arbeitswilligkeit und Arbeitsbereitschaft gemäß § 7 Abs. 3 

Z 1 die übrigen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme dieser Leistungen vorliegen, 
 2. im Hinblick auf die vorliegenden Umstände mit der Zuerkennung der Leistungen aus der 

Sozialversicherung zu rechnen ist, und 
 3. im Falle des Abs. 1 Z 2 überdies eine Bestätigung des Pensionsversicherungsträgers vorliegt, 

dass voraussichtlich eine Leistungspflicht dem Grunde nach binnen zwei Monaten nach dem 
Stichtag für die Pension nicht festgestellt werden kann. 

(3) Mit der Zuerkennung der Leistungen aus der Sozialversicherung im Sinne des Abs. 2 Z 2 ist nur 
zu rechnen, wenn die jeweils erforderliche Wartezeit erfüllt ist und im Falle des Abs. 1 Z 1 überdies ein 
ärztliches Gutachten zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit im Wege der Pensionsversicherungsanstalt 
erstellt wurde und auf Grund dieses Gutachtens anzunehmen ist, dass Arbeitsfähigkeit nicht vorliegt. 

(4) Arbeitslosigkeit ist bei Beantragung einer Leistung nach Abs. 1 Z 1 auch anzunehmen, wenn aus 
einem aufrechten Dienstverhältnis kein Entgeltanspruch mehr besteht und der Anspruch auf Krankengeld 
erschöpft ist. Der Anspruch kann auch durch eine Vertreterin oder einen Vertreter geltend gemacht 
werden und ruht entgegen § 16 Abs. 1 lit. c nicht während der Unterbringung in einer Heil- und 
Pflegeanstalt und entgegen § 16 Abs. 1 lit. g nicht während des der regionalen Geschäftsstelle gemeldeten 
Aufenthaltes im Ausland für höchstens drei Monate. 

(5) Der Vorschuss ist in der Höhe des gebührenden Arbeitslosengeldes (der gebührenden 
Notstandshilfe) bis zur Obergrenze eines Dreißigstels der durchschnittlichen Höhe der Leistungen 
einschließlich der Kinderzuschüsse nach Abs. 1 Z 1 bzw. nach Abs. 1 Z 2 zu gewähren. Sofern der 
regionalen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice auf Grund einer schriftlichen Mitteilung des 
Sozialversicherungsträgers bekannt ist, daß die zu erwartende Leistung niedriger sein wird, ist die 
Vorschussleistung entsprechend zu vermindern. Der Vorschuss ist im Falle des Abs. 1 Z 2 rückwirkend 
ab dem Stichtag für die Pension zu gewähren, sofern der Pensionswerber den Antrag binnen 14 Tagen 
nach Ausstellung der Bestätigung gemäß Abs. 2 Z 3 gestellt hat. 

(6) Hat eine regionale Geschäftsstelle einen Vorschuss nach Abs. 1 oder Arbeitslosengeld oder 
Notstandshilfe oder eine sonstige Leistung nach diesem Bundesgesetz gewährt, so geht ein Anspruch des 
Arbeitslosen auf eine Leistung gemäß Abs. 1 Z 1 oder Abs. 1 Z 2 für denselben Zeitraum auf den Bund 
zugunsten der Gebarung Arbeitsmarktpolitik in der Höhe der von der regionalen Geschäftsstelle 
gewährten Leistung, mit Ausnahme der Krankenversicherungsbeiträge, über, sobald die regionale 
Geschäftsstelle beim Träger der Sozialversicherung den Übergang des Anspruches geltend macht 
(Legalzession). Der Übergang des Anspruches wird nur bis zur Höhe der nachzuzahlenden Beträge 
wirksam und ist vorrangig zu befriedigen. 

(7) Die Krankenversicherungsbeiträge, die aus den Mitteln der Arbeitslosenversicherung (§ 42 
Abs. 3) für den im Abs. 6 bezeichneten Zeitraum geleistet wurden, sind von den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung im Wege des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger zu 
erstatten, und zwar mit dem nach § 42 Abs. 1 in Verbindung mit § 42 Abs. 5 festgelegten Prozentsatz von 
jenen Beträgen, die von den Pensionsversicherungsträgern gemäß Abs. 6 rückerstattet wurden. 

(8) Wird eine Leistung gemäß Abs. 1 nicht zuerkannt, so gilt der Vorschuss als Arbeitslosengeld 
oder Notstandshilfe.“ 
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7. Im § 27 Abs. 2 wird vor der Wortfolge „für Personen“ die Wortfolge „für längstens fünf Jahre“ 
eingefügt. 

8. § 27 Abs. 3 lautet: 
„(3) Für Personen, die eine Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung aus einem 

Versicherungsfall des Alters, ein Sonderruhegeld nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz, BGBl. 
Nr. 354/1981, oder einen Ruhegenuss aus einem Dienstverhältnis zu einer öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft beziehen oder das gesetzliche Pensionsalter vollendet haben, gebührt kein 
Altersteilzeitgeld.“ 

9. § 27 Abs. 4 lautet: 
„(4) Das Altersteilzeitgeld hat dem Arbeitgeber einen Anteil des zusätzlichen Aufwandes, der durch 

einen Lohnausgleich bis zur Höchstbeitragsgrundlage in der Höhe von 50 vH des Unterschiedsbetrages 
zwischen dem im gemäß Abs. 2 Z 3 lit. a maßgeblichen Zeitraum vor der Herabsetzung der 
Normalarbeitszeit gebührenden Entgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt 
sowie durch die Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den entsprechend der 
Beitragsgrundlage vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit entrichteten Dienstgeber- und 
Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung (Pensions-, Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung einschließlich IESG-Zuschlag) und den dem Entgelt (einschließlich 
Lohnausgleich) entsprechenden Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträgen zur Sozialversicherung entsteht, 
abzugelten. Die Abgeltung hat in monatlichen Teilbeträgen gleicher Höhe unter anteiliger 
Berücksichtigung der steuerlich begünstigten Sonderzahlungen zu erfolgen. Lohnerhöhungen sind durch 
Anpassung der monatlichen Teilbeträge zu berücksichtigen. Kollektivvertragliche Lohnerhöhungen sind 
ab 2010 entsprechend dem Tariflohnindex zu berücksichtigen. Darüber hinausgehende Lohnerhöhungen 
sind nach entsprechender Mitteilung zu berücksichtigen, sofern der Unterschied zwischen dem 
tatsächlichen Lohn und dem der Altersteilzeitgeldberechnung zu Grunde gelegten indexierten Lohn mehr 
als 20 € monatlich beträgt. Der abzugeltende Anteil beträgt 90 vH des zusätzlichen Aufwandes. 
Zeiträume einer Kurzarbeit (§ 37b und § 37c AMSG) sind bei der Beurteilung der Voraussetzungen für 
das Altersteilzeitgeld und des Entgeltes entsprechend der für den jeweiligen Zeitraum vereinbarten 
Normalarbeitszeit zu betrachten. Wird der Anspruch auf Altersteilzeitgeld erst nach Beginn der 
Altersteilzeitbeschäftigung geltend gemacht, so gebührt das Altersteilzeitgeld rückwirkend bis zum 
Höchstausmaß von drei Monaten.“ 

10. § 27 Abs. 5 lautet: 
„(5) Sieht die Vereinbarung über die Altersteilzeitarbeit unterschiedliche wöchentliche 

Normalarbeitszeiten oder eine unterschiedliche Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit vor, so 
ist die Voraussetzung nach Abs. 2 Z 2 auch dann erfüllt, wenn 
 1. die wöchentliche Normalarbeitszeit in einem Durchrechnungszeitraum von einem Jahr im 

Durchschnitt die vereinbarte verringerte Arbeitszeit nicht überschreitet oder die Abweichungen 
jeweils nicht mehr als 20 vH der Normalarbeitszeit betragen und insgesamt ausgeglichen werden 
und 

 2. das Entgelt für die Altersteilzeitarbeit fortlaufend gezahlt wird.“ 

11. § 39 lautet: 
„§ 39. (1) Personen, die eine Altersteilzeitvereinbarung im Sinne des § 27 dieses Bundesgesetzes 

abgeschlossen haben, die vor dem 1. Jänner 2012 wirksam geworden ist, haben bis zur Erfüllung der 
Voraussetzungen für eine Alterspension Anspruch auf ein Übergangsgeld, wenn sie nach Ende des 
Dienstverhältnisses arbeitslos im Sinne des § 12 (allenfalls mit Ausnahme des Abs. 3 lit. f) sind und 
wegen einer Änderung der pensionsrechtlichen Voraussetzungen noch nicht die 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Leistung aus der gesetzlichen Pensionsversicherung erfüllen. Dies 
gilt auch dann, wenn der Arbeitgeber nur deshalb kein Altersteilzeitgeld gemäß § 27 AlVG erhalten hat, 
weil das der verringerten Arbeitszeit entsprechende Entgelt die Höchstbeitragsgrundlage überschritten 
hat. Wenn keine Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt in absehbarer Zeit besteht, 
kann die regionale Geschäftsstelle im Rahmen der Richtlinie des Arbeitsmarktservice (§ 38b AMSG) 
nach Anhörung des Regionalbeirates festlegen, dass solche Personen sich für eine bestimmte Zeit nicht 
ständig zur Aufnahme und Ausübung einer Beschäftigung bereithalten (§ 7 Abs. 3 Z 1) müssen. Während 
dieser Zeit sind § 49 (Kontrollmeldungen) und § 16 Abs. 1 lit. g (Ruhen bei Auslandsaufenthalt) nicht 
anzuwenden. Die regionale Geschäftsstelle hat für diese Personen nach Anhörung des Regionalbeirates 
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festzulegen, dass sie der Arbeitsvermittlung wieder ständig zur Verfügung stehen müssen, wenn 
begründete Aussicht auf eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt besteht. 

(2) Das Übergangsgeld nach Altersteilzeit gebührt in der Höhe des Arbeitslosengeldes. 
(3) § 23 (Bevorschussung von Leistungen aus der Pensionsversicherung) ist mit Ausnahme des 

Abs. 7 mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Übergangsgeld nach Altersteilzeit an die Stelle des 
Arbeitslosengeldes tritt. 

(4) Für den Fortbezug von Übergangsgeld nach Altersteilzeit gilt § 19 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass 
an die Stelle des Arbeitslosengeldes das Übergangsgeld nach Altersteilzeit tritt. Im Übrigen gelten für das 
Übergangsgeld nach Altersteilzeit die für das Arbeitslosengeld festgelegten Bestimmungen. 

(5) Soweit in anderen Rechtsvorschriften keine gesonderten Regelungen für das Übergangsgeld nach 
Altersteilzeit getroffen wurden, sind die für das Arbeitslosengeld getroffenen Regelungen oder auf das 
Arbeitslosengeld bezogenen Regelungen auch auf das Übergangsgeld nach Altersteilzeit anzuwenden.“ 

12. Dem § 45 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Wenn auf Grund des § 1 Abs. 2 lit. e keine Arbeitslosenversicherungspflicht besteht, aber 

trotzdem Beiträge zur Arbeitslosenversicherung geleistet wurden, so sind diese Beiträge auf Antrag 
zurück zu erstatten. Die für die Erstattung von Beiträgen der Krankenversicherung geltenden 
krankenversicherungsrechtlichen Vorschriften sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der 
Krankenversicherung die Arbeitslosenversicherung und an die Stelle des im § 70a ASVG genannten 
Prozentsatzes des Erstattungsbetrages der für den vom jeweiligen Antragsteller (Dienstgeber oder 
Versicherten) zu tragenden Anteil am Arbeitslosenversicherungsbeitrag geltende Prozentsatz tritt.“ 

13. Dem § 79 werden folgende Abs. 121 bis 125 angefügt: 
„(121) § 8 Abs. 4, § 22 Abs. 3, § 39 und § 45 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/2012 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft. 
(122) § 27 Abs. 2, Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. XX/2012 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft und gelten für Ansprüche auf Altersteilzeitgeld, die zur 
Gänze für Zeiträume nach Ablauf des 31. Dezember 2012 zuerkannt werden. 

(123) § 23 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft 
und gilt für Vorschussleistungen auf Grund der Beantragung von im § 23 Abs. 1 genannten Leistungen 
nach dem 31. Dezember 2012. 

(124) § 1 Abs. 2 lit. e in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 tritt mit 1. Jänner 
2013 in Kraft und gilt für Personen, die das 60. Lebensjahr nach dem 31. Dezember 2012 vollenden.“ 

(125) § 20 Abs. 1, § 21 Abs. 5 und § 36 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. XX/2012 treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft und gelten für die Teilnahme an Maßnahmen, die nach 
dem 31. Dezember 2012 beginnen.“ 

14. Dem § 82 wird folgender Abs. 4 angefügt: 
„(4) Altersteilzeitvereinbarungen, die eine kontinuierliche Arbeitszeitverkürzung vorsehen und vor 

dem 1. Jänner 2013 wirksam geworden sind und kürzer als fünf Jahre dauern, können auf bis zu fünf 
Jahre verlängert werden. Eine darüber hinausgehende Verlängerung bis zum frühestmöglichen 
Pensionsantritt ist nur zulässig, wenn der Pensionsstichtag für die frühestmögliche Inanspruchnahme 
einer Pensionsleistung auf Grund von Änderungen im Pensionsrecht auf einen späteren Zeitpunkt fällt. 
Für die Verlängerungszeit gelten die zuvor geltenden Regelungen mit der Maßgabe weiter, dass § 27 
Abs. 2 und Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 anzuwenden sind.“ 

Artikel X2 
Änderung des Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetzes 

Das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, BGBl. Nr. 315/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 39/2011, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 Z 3 lautet: 
 „3. Abgaben der Dienstgeber gemäß § 2b,“ 

2. § 2 Abs. 8 entfällt. 
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3. Nach § 2a wird folgender § 2b eingefügt: 
„Auflösungsabgabe 

§ 2b. (1) Zum Ende jedes arbeitslosenversicherungspflichtigen Dienstverhältnisses oder freien 
Dienstverhältnisses hat der Dienstgeber eine Abgabe in Höhe von 110 € zu entrichten. Der zu 
entrichtende Betrag ist jährlich, erstmals für das Jahr 2013, mit der Aufwertungszahl gemäß § 108 Abs. 2 
ASVG zu vervielfachen und kaufmännisch auf einen Euro zu runden. 

(2) Die Abgabe gemäß Abs. 1 ist nicht zu entrichten, wenn 
 1. das (freie) Dienstverhältnis und allfällige weitere (freie) Dienstverhältnisse zum selben 

Dienstnehmer innerhalb von 12 Monaten vor dessen Ende insgesamt nicht länger als zwei 
Monate gedauert haben oder 

 2. die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer 
 a) gekündigt hat oder 
 b) ohne wichtigen Grund vorzeitig ausgetreten ist oder 
 c) aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ausgetreten ist oder 
 d) im Zeitpunkt der Auflösung des Dienstverhältnisses einen Anspruch auf eine Invaliditäts- oder 

Berufsunfähigkeitspension hat oder 
 e) bei einvernehmlicher Auflösung des Dienstverhältnisses das Regelpensionsalter vollendet hat 

und die Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension erfüllt oder 
 f) bei einvernehmlicher Auflösung des Dienstverhältnisses die Voraussetzungen für die 

Inanspruchnahme eines Sonderruhegeldes nach Art. X des Nachtschwerarbeitsgesetzes 
(NSchG), BGBl. Nr. 354/1981, erfüllt oder 

 g) gerechtfertigt entlassen wurde oder 
 3. die freie Dienstnehmerin oder der freie Dienstnehmer 
 a) gekündigt hat oder 
 b) das freie Dienstverhältnis ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes vorzeitig aufgelöst hat 

oder 
 c) einen wichtigen Grund gesetzt hat, der den Dienstgeber veranlasst hat, das freie 

Dienstverhältnis vorzeitig aufzulösen, oder 
 d) im Zeitpunkt der Auflösung des freien Dienstverhältnisses einen Anspruch auf eine 

Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension hat oder 
 e) bei einvernehmlicher Auflösung des freien Dienstverhältnisses das Regelpensionsalter 

vollendet hat und die Anspruchsvoraussetzungen für eine Alterspension erfüllt oder 
 4. ein Lehrverhältnis aufgelöst wird oder 
 5. der Betrieb stillgelegt wird oder 
 6. innerhalb eines Konzerns im unmittelbaren Anschluss an das beendete Dienstverhältnis ein neues 

Dienstverhältnis begründet wird oder 
 7. das (freie) Dienstverhältnis durch den Tod der (freien) Dienstnehmerin oder des (freien) 

Dienstnehmers endet. 
(3) Die Abgabe gemäß Abs. 1 ist eine ausschließliche Bundesabgabe zugunsten der 

zweckgebundenen Gebarung Arbeitsmarktpolitik, die von den Krankenversicherungsträgern im 
übertragenen Wirkungsbereich einzuheben ist. Die Hälfte der Einnahmen aus der Abgabe gemäß Abs. 1 
ist der Arbeitsmarktrücklage gemäß § 50 AMSG zuzuführen und für Eingliederungsbeihilfen für Ältere 
zu verwenden. 

(4) Die Einhebung der Abgabe gemäß Abs. 1 und die Prüfung der korrekten Einhaltung der 
Abgabepflicht obliegt dem örtlich zuständigen Krankenversicherungsträger nach dem für die Prüfung und 
die Abfuhr der Dienstgeberbeiträge zur Krankenversicherung geltenden Verfahren, wobei an die Stelle 
der Beiträge die Abgabe und an die Stelle des Beitragsschuldners der Abgabepflichtige tritt. § 5 Abs. 3 
bis 6 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Arbeitslosenversicherungsbeiträge die 
Abgabe gemäß Abs. 1 tritt. 

(5) Die Abgabe gemäß Abs. 1 ist im Monat der Auflösung des (freien) Dienstverhältnisses 
gemeinsam mit den Sozialversicherungsbeiträgen fällig und vom Dienstgeber unaufgefordert zu 
entrichten. Im Falle der Einbringung einer Klage über die Rechtswirksamkeit der Beendigung des (freien) 
Dienstverhältnisses ist die Verjährung der Verpflichtung zur Leistung der Abgabe ab der 
Klagseinbringung bis zur Zustellung der Ausfertigung der rechtskräftigen Entscheidung des Gerichtes 
oder der Vergleichsausfertigung an den zuständigen Krankenversicherungsträger gehemmt.“ 
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4. § 6 Abs. 2 und die Absatzbezeichnung „(1)“ entfällt. 

5. Dem § 10 werden folgende Abs. 43 bis 46 angefügt: 
„(43) § 14 und § 15 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 treten mit 1. Juli 2012 

in Kraft. 
(44) § 1 Abs. 1 Z 3 und § 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 treten mit 

1. Jänner 2013 in Kraft. 
(45) § 2b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft 

und gilt, wenn ein arbeitslosenversicherungspflichtiges Dienstverhältnis oder freies Dienstverhältnis nach 
dem 31. Dezember 2012 endet. 

(46) § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XX/2012 tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft 
und gilt für Personen, die das 58. Lebensjahr nach dem 31. Mai 2011 vollenden oder vollendet haben. Für 
Personen, die das 58. Lebensjahr vor dem 1. Juni 2011 vollendet haben, gilt § 2 weiterhin in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 39/2011.“ 

6. § 14 lautet: 
„§ 14. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat dem Insolvenz-

Entgelt-Fonds als vorübergehenden Beitrag zur Erfüllung seiner Verpflichtungen in den Jahren 2011 bis 
2015 Mittel aus der Gebarung Arbeitsmarktpolitik im Ausmaß von jeweils 41 vH der auf Grund der 
Änderung des § 2 Abs. 8 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 39/2011 sowie des Entfalls des § 2 Abs. 8 
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. XX/2012 durch Beitragsleistungen für Personen, die das 
60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erzielten zusätzlichen Mehreinnahmen zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage einer gesonderten 
Berechnung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger abzurechnen. Die 
Abrechnung hat jeweils im September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen der 
Akontierung und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten Einnahmen ist mit der jeweils 
nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. Forderungen oder Verbindlichkeiten des Bundes 
gegenüber dem Insolvenz-Entgelt-Fonds, die sich aus der Abrechnung für 2015 ergeben, sind 
unverzüglich zu berichtigen. 

(3) Die Akontierung der Mittel für das Jahr 2011 hat im Dezember 2011 zu erfolgen. Die 
Akontierung der Mittel für das Jahr 2012 hat im Oktober 2012 zu erfolgen. Die Akontierung der Mittel 
für die Folgejahre hat jeweils im Oktober des vorangehenden Jahres zu erfolgen. Die Akontierung hat auf 
der Grundlage einer Prognose ausgehend von den bis dahin vorliegenden Daten betreffend die 
Entwicklung der Beschäftigung und der Einkommen der arbeitslosenversicherungs(beitrags)pflichtigen 
unselbständig Beschäftigten, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, zu erfolgen.“ 

7. § 15 lautet: 
„§ 15. (1) Der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz hat zur Sicherstellung 

der Finanzierung besonderer arbeitsmarktpolitischer Projekte insbesondere für Jugendliche, Frauen und 
Ältere Mittel im Ausmaß von jeweils 41 vH der auf Grund der Änderung des § 2 Abs. 8 durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 39/2011 sowie des Entfalls des § 2 Abs. 8 durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. XX/2012 durch Beitragsleistungen für Personen, die das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
erzielten zusätzlichen Mehreinnahmen der Arbeitsmarktrücklage gemäß § 50 AMSG zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Die betreffenden Mittel sind jeweils zu akontieren und auf der Grundlage einer gesonderten 
Berechnung des Hauptverbandes der österreichischen Sozialversicherungsträger abzurechnen. Die 
Abrechnung hat jeweils im September des Folgejahres zu erfolgen. Die Differenz zwischen der 
Akontierung und den tatsächlichen bei der Abrechnung festgestellten Einnahmen ist mit der jeweils 
nächstfolgenden Akontierung gegen zu rechnen. 

(3) Die Akontierung der Mittel für das Jahr 2011 hat im Dezember 2011 zu erfolgen. Die 
Akontierung der Mittel für das Jahr 2012 hat im Oktober 2012 zu erfolgen. Die Akontierung der Mittel 
für die Folgejahre hat jeweils im Oktober des vorangehenden Jahres zu erfolgen. Die Akontierung hat auf 
der Grundlage einer Prognose ausgehend von den bis dahin vorliegenden Daten betreffend die 
Entwicklung der Beschäftigung und der Einkommen der arbeitslosenversicherungs(beitrags)pflichtigen 
unselbständig Beschäftigten, die das 58. Lebensjahr vollendet haben, zu erfolgen.“ 
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